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Der Bürgermeister der Gemeinde Flachau erlässt hiermit auf Grund SS 43 und 94 d

der Straßenverkehrsordnung 1960 idgF für den angeführten Abschnitt von der
Straße ,,Am Hammerrain" auf der GP 76311, KG 55306 Flachau im Nahbereich der
Wohnungseigentumsgemeinschaften Am Hammerrain 354 bis 358 die nachstehende

VERORDNUNG:
,,HALTEN UND PARKEN VERBOTEN" gemäß S 52 lit. aZ. 13b SIVO mit der
jeweiligen Zusatzlafel ,,Anfang" bzw.,,Ende" für beide Straßenseiten nach
der Einfahrt zur Wohnungseigentumsgemeinschaft Am Hammerrain 354
(,,Anfang") bis zur südseitigen Einfahrt in die
Wohnungseigentumsgemeinschaftsanlage Am Hammerrain 356 bis 358
(,,Ende"). Die Planbeilage auf der Seite 2 (Ausdruck aus dem
Geoinformationssystem vom 04.11 .2022 (Stand Orthofoto 2018)) mit
Darstellung der Verkehrsfläche sowie der ca. Angabe für die Aufstellung der
Verkehrszeichen ist ein integrierender Bestandteil dieser Verordnung.

ilt

Diese Verordnungen sind gemäß S 44 SIVO 1960 durch Straßenverkehrs-
zeichen nach der SIVO 1960 idgF kundzumachen. Sie treten mit Anbringung
der genannten Verkehrszeichen in Kraft.

Über den Zeitpunkt und den Ort (Bereich) der Anbringung der
Verkehrszeichen sind vom Aufsteller schriftliche Aufzeichnungen zu führen.

tv. Die Kosten der Anbringung und Erhaltung der Verkehrszeichen sind gemäß $
32 SIVO 1960 von der Gemeinde Flachau als Straßenerhalter zu tragen.

Verstöße gegen diese Verordnung werden als Verwaltungsübertretung von
der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß den Bestimmungen des $ 99 StVO
1960 bestraft.

Der Bürgermeister:
Thomas Oberreiter

Erqeht an:
1. Polizeiinspektion Flachau, Flachauer Straße 222,5542 Flachau, Email
2. Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 6; Mitteilung gemäß $ 79 Abs. 5 GdO,

Email
3. Bezirkshauptmannschaft St. Johann/Pg., Gruppe Polizei und Verkehr, Email
4. Bauhof der Ortsgemeinde Flachau, mit der Bitte um Aufstellung der verordneten

Straßenverkehrszeichen, Email
5. EDV im Hause; mit der Anordnung der Veröffentlichung dieser Verordnung auf der

Gemeinde-Homepage, Email
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